
Erziehungprogramm und geben ihnen methodische Hin
weise für die Betreuung im einzelnen Fall. Die Betreuer 
haben die Möglichkeit, an Beratungen der Experten teil
zunehmen und sich in Sprechstunden und Einzelkon
sultationen Rat zu holen.
Die von den Experten vorgeschlagenen Maßnahmen 
werden von den Betreuern unter dem Gesichtspunkt der 
praktischen Durchführbarkeit geprüft und kritisch ein
geschätzt. Auf regelmäßigen Erfahrungsaustauschen be
richten die Betreuer den Experten über Erfolge und 
Mißerfolge in ihrer Arbeit und analysieren diese mit 
ihnen gemeinsam.
Der Leiter und die Mitarbeiter der Abteilung Innere 
Angelegenheiten organisieren das Zusammenwirken 
zwischen Experten und ehrenamtlichen Mitarbeitern, 
insbesondere den Erfahrungsaustausch. Dabei legen sie 
Wert darauf, daß auf der Grundlage der Beratungen 
im speziellen Fall konkrete Festlegungen getroffen wer
den.
Die Expertengruppe im Stadtbezirk Magdeburg-Nord 
ist seit sechs Jahren tätig. Daß sie wirksam war, kommt 
vor allem darin zum Ausdruck, daß sich die Qualität 
der Arbeit der Betreuer wesentlich verbessert hat und 
die unter Kontrolle der Expertengruppe stehenden Be
treuungsfälle sich positiv entwickelt haben. Die Betreuer 
schätzen ein, daß sie mit den unter Anleitung der Ex
pertengruppe erworbenen Grundkenntnissen und Erfah
rungen ihre Aufgaben besser und sicherer erfüllen kön
nen.

Zu den Aufgaben der Arbeitsgruppe 
„Gefährdete Familien“

Auf der Grundlage eines Beschlusses der Stadtbezirks
versammlung vom 30. März 1971 wurde eine besondere 
Arbeitsgruppe „Gefährdete Familien“ gebildet. Sie hat 
vor allem die Aufgabe, der Fehlentwicklung von Ju
gendlichen vorzubeugen und geeignete Betreuungsmaß
nahmen rechtzeitig einzuleiten. Eine solche Arbeits

gruppe ist zweckmäßig, weil in vielen Fällen dieselben 
Familien im Stadtbezirk zur gleichen Zeit sowohl vom 
Referat Jugendhilfe als auch vom Referat Sozialwesen 
betreut wurden. Die Arbeitsgruppe „Gefährdete Fami
lien“ hat sich das Ziel gestellt, Doppelarbeit und un
effektives Nebeneinander weitgehendst zu vermeiden. 
Eine Übersicht über im Stadtbezirk Magdeburg-Nord 
gefährdete Familien (kriminelle Gefährdung, soziale 
Gefährdung und Fehlentwicklung von Kindern und 
Jugendlichen) zeigt, daß diese Zielstellung richtig ist. 
Von der Arbeitsgruppe werden solche Familien erfaßt, 
in denen zwei oder mehr Mitglieder einer Familie von 
Fachorganen des Rates bzw. von Einrichtungen des 
Gesundheitswesens betreut werden.
Durch diese komplexe Form der Betreuung gefährdeter 
Familien wird die Verantwortlichkeit der zuständigen 
Fachbereiche (z. B. Abteilung Innere Angelegenheiten, 
Referat Jugendhilfe, Referat Sozialwesen, Abteilung 
Gesundheitswesen) nicht aufgehoben. Bei der Arbeit 
dieser Kommission geht es darum, die Komplexität des 
Wirkens aller staatlichen und gesellschaftlichen Kräfte 
bei der Aufdeckung, Beseitigung und Verhinderung von 
Ursachen und begünstigenden Bedingungen für Krimi
nalität umfassend auszubauen./5/

*

Die hier dargelegten Methoden der Erziehung und Kon
trolle von kriminell gefährdeten Bürgern, Strafentlasse
nen und gefährdeten Familien werden als Anfang einer 
dem sozialistischen Staat adäquaten Leitungstätigkeit 
auf diesem Gebiet angesehen. Im Zuge der Entwicklung 
der sozialistischen Gesellschaft werden sie eine noch 
höhere Qualität erreichen. Die Einbeziehung gesell
schaftlicher Kräfte reduziert dabei keinesfalls die Ver
antwortung der zuständigen Fachabteilungen.

/5/ Vgl. H.-J. Schulz, Kriminalitätsvorbeugung im Kreis, Ber
lin 1969, S. 25 f. VgL auch K. Wolf, „Die Vorbeugungspro
gramme der örtlichen Volksvertretungen — wirksame Füh
rungsinstrumente im Kampf gegen die Kriminalität und andere 
Rechtsverletzungen“, NJ 1973 S. 312 ff.

Dr. OTTO MAYER, Staatsanwalt beim Generalstaatsanwalt der DDR

Neuregelung des ärztlichen Begutachtungswesens
Die Bedeutung ärztlicher Begutachtungen des Gesund
heitszustandes der Bürger ist vor allem im Zusammen
hang mit der Realisierung der vielfältigen sozialpoliti
schen Maßnahmen gestiegen, die zur Erfüllung der 
Beschlüsse des VIII. Parteitages für den Bereich des 
Gesundheits- und Sozialwesens und auf dem Gebiet der 
Sozialversicherung beschlossen worden sind. Von ärzt
lichen Begutachtungen hängen oft wichtige Entschei
dungen der Sozialversicherung der Arbeiter und Ange
stellten und der Staatlichen Versicherung der DDR ab; 
sie können tief in das Leben der betroffenen Bürger 
eingreifen und sich auf ihre Persönlichkeitsentwicklung 
und ihre Stellung in der Gesellschaft auswirken. Es liegt 
daher auch im Interesse der Bürger, wenn der soziali
stische Staat die gutachterliche Tätigkeit von Ärzten 
und anderen Fachkräften im medizinischen Bereich ein
heitlich und allgemeinverbindlich regelt Dies ist vor 
einiger Zeit durch die AO über ärztliche Begutachtun
gen vom 18. Dezember 1973 (GBl. 1974 I S. 30) gesche
hen.

Staatliche Leitung des ärztlichen Begutachtungswesens

Die Tätigkeit der Ärzte und anderer in der medizini
schen Betreuung tätigen Fachkräfte bei der Erarbei
tung von Gutachten hat mit der AO vom 18. Dezember 
1973 staatlichen Charakter erhalten. Sie wird im Auf

trag des Ministeriums für Gesundheitswesen von der 
Zentralstelle für Ärztliches Begutachtungswesen und 
ihren nachgeordneten Einrichtungen in den Bezirken 
und Kreisen (Bezirks- bzw. Kreisstellen für Ärztliches 
Begutachtungswesen) geleitet (§ 4 der AO).
Die Zentralstelle ist dem Ministerium für Gesundheits
wesen für die Durchführung der diesem insoweit oblie
genden Pflichten verantwortlich; sie hat eng mit der 
Sozialversicherung und der Staatlichen Versicherung 
zusammenzuarbeiten. Die der Zentralstelle obliegenden 
wichtigsten Pflichten sind die Gewährleistung der wis
senschaftlichen Erarbeitung, die einheitliche Anwendung 
und die Kontrolle der inhaltlichen und organisatori
schen Grundsätze ärztlicher Begutachtungen (§ 4 Abs. 1 
der AO). Die Bezirks- bzw. Kreisstellen für Ärztliches 
Begutachtungswesen sind den Bezirks- und Kreisärzten 
als nachgeordnete Einrichtungen unterstellt. Sie werden 
von erfahrenen Fachärzten geleitet, die die Bezeichnung 
Bezirks- bzw. Kreisgutachter führen (§ 4 Abs. 3 der 
AO).
Für die Justiz- und Sicherheitsorgane hat die AO vom
18. Dezember 1973 deshalb besondere Bedeutung, weil 
in das durch sie geregelte staatliche System der ärzt
lichen Begutachtungen auch die Gutachtertätigkeit ein
bezogen worden ist, die zur Wahrnehmung der soziali
stischen Rechtspflege sowohl in Strafsachen als auch in
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